Liebe Leser,





Dr.Karsten Mülder

Lange habe ich gezögert, Ihnen zum Thema  Patientenverfügungsgesetz zu schreiben, denn sein Hintergrund ist ja unser aller Tod und die Zeit davor, kein schönes Thema; auch sind viele Leser dieses Briefes recht jung. Nun hat aber der Bundesgerichtshof kürzlich ein viel beachtetes Urteil gefällt. Eine Frau hatte ihrer Mutter die Ernährungssonde durchschnitten und sie war des versuchten Totschlags angeklagt worden; doch wurde sie vom Gericht im Hinblick auf  das Gesetz freigesprochen. Sie werden vom Urteil gehört haben.
Das Patientenverfügungsgesetz wurde kurz vor der Bundestagswahl 2009 noch vom letzten Bundestag verabschiedet. Das Thema war so schwierig und umstritten, dass die Fraktionen die Abstimmung frei stellten und am Ende konkurrierten mehrere Abgeordnetengruppen mit ihren Gesetzentwürfen fraktionsübergreifend gegeneinander.

Hintergrund des Gesetzes sind die zunehmenden Möglichkeiten der Medizin, Menschen am Ende ihres Lebens am Leben zu halten, die das vielleicht gar nicht wünschen. Ihr Wille in diesen  Dingen(der Wille jedes einzelnen von uns) soll nun mehr Gewicht bekommen, so dass Ärzte dem  folgen müssen, auch wenn sie die Entscheidung für falsch halten. 
Man gewinnt nun die Möglichkeit, sein eigenes Ende stärker mitzubestimmen, allerdings mit dem Risiko, dass sich zu jenem Zeitpunkt der eigene Wille geändert haben mag. So hatte  der weltberühmte Herzchirurg Denton Cooley im hohen Alter niedergelegt, dass er bei schwerer Krankheit nicht mehr behandelt werden wollte.  Als ihm später die Brustkorbschlagader riss, setzten sich  Ärzte über seinen Willen hinweg, operierten und retteten ihn – und Cooley gestand beschämt ein, dass er sich nun, da es geschehen war, doch sehr  darüber  freute.  So etwas wäre beim neuen deutschen Gesetz nicht mehr möglich: man hätte ihn sterben lassen müssen. Daher Vorsicht: eine einmal festgelegte Patientenverfügung kann nur noch von Ihnen selber geändert werden. Das Problem ist: wenn Ihre Verfügung zur Anwendung kommt, können Sie in aller Regel keine Änderung mehr formulieren.

Wie sorgt man nun dafür, dass in den letzten Wochen und Tagen der eigene Wille gehört und respektiert wird? 
Es reicht nicht niederzulegen: „Ich will nicht gequält werden!“, denn das ist doch zu vage. Erschreckende Fernsehbild aus Intensivstationen  lassen vergessen, dass die meisten dort  an Apparate angeschlossenen Menschen gebessert oder geheilt diese Stationen verlassen, um danach wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen.  Und die ach so furchtbare „Apparatemedizin“:  zu ihr zählen neben Hörgeräten auch Herzschrittmacher und künstliche Nieren,  Apparate, auf die die meisten der von ihnen Abhängigen nicht verzichten möchten. Es dient z.B. der Schmerzbehandlung, auch bettlägerige alte Menschen bei Schenkelhalsbrüchen zu operieren. Ihnen die Operation vorzuenthalten hieße, sie zu quälen.
Man sollte sich  in aller Ruhe überlegen, was man denn möchte und was nicht und das schriftlich niederzulegen, dann einen Betreuer zu benennen, der Handlungsvollmacht von Ihnen  erhält. Das könnte der (Ehe)Partner sein.  Doch wie lange wird der denn noch leben? Und wird nicht  Altersvergesslichkeit dazu führen, dass der eigene Wille beim Partner nicht länger erinnerlich ist? Und kann der Partner sich denn - eventuell hochbetagt -  in einer Klinik Gehör verschaffen?

Die eigenen Kinder? Auch das birgt Probleme. Kinder sind emotional mit dem herannahenden Tod der Eltern sowieso schon überlastet und ihre Entscheidungen hätten eine Endgültigkeit, die ihnen später schwer zu schaffen machen könnte.  Der Hausarzt? Dann suchen Sie sich einen jungen  - Ihr Hausarzt altert nämlich auch. Wer weiß, wie lange der noch praktiziert! Viele haben ja auch keinen Hausarzt mehr. Die Sache ist also schwierig, gerade weil die Zukunft unbekannt ist und nicht jedes Detail vorhersehbar. 
Man muss das alles nicht selber formulieren und schriftlich niederlegen. Nehmen Sie  Ratgeber zu Hilfe. 

Hier einige Vorschläge:
Im Verlag C.H. Beck gibt es einen schmalen Band „Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter“ 
herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz. Dort finden sich Vordrucke, die Ihnen erlauben, Ihre eigenen Wertvorstellungen in gültiger Form niederzulegen. Preis: € 3,90
Hilfe kann eine DVD bieten, die Sie für € 8,00 bei der Patientenakademie des Markus-Krankenhauses Frankfurt/M per Mail bestellen können: bestellung@fdk.info
Beratung bietet die Deutsche Hospiz-Stiftung an: Telefon 030 2844484-0
Wenn Sie sich für einen Beauftragten entscheiden, dem Sie eine Vorsorgevollmacht übertragen, geht das geht online unter www.vorsorgeregister.de bzw. unter www.zvr-online.de. Die Kosten liegen bei € 12,70.
Und ich selber, Autor dieser Zeilen? Meine Eltern hatten mir vor einem Notar  unbeschränkte Handlungs- und Entscheidungsvollmacht gegeben.  Eine solche Generalvollmacht haben meine Frau und ich uns auch gegenseitig erteilt. Daneben habe ich niedergelegt, dass ich mit Beruhigungsmitteln behandelt , aber nicht mehr ernährt werden möchte, wenn keine nennenswerte Aussicht mehr auf ein selbstbestimmtes, autonomes Leben für mich besteht. Daneben habe ich aber auch festgehalten, dass ich Flüssigkeit per Tropf oder Sonde  erhalten möchte. Man kann zwar - mit Medikamentenhilfe dämmernd - ohne zu leiden auf Ernährung verzichten. Ich glaube aber, dass Durst eine Qual ist auch für den, der tief ohnmächtig ist.

Ich hoffe, dass diese Zeilen Ihnen die Freude über den doch so schönen Sommer nicht trüben. 
Ihr,

Dr. Karsten Mülder

Vielleicht interessieren Sie sich für frühere Info-Briefe? Einfach auf die Links klicken, damit sich die Texte öffnen( man kann sie natürlich auch von meiner Homepage herunterladen).

-> Fahrradhelm 2010
-> Schweinegrippe
-> Warum ein Chirurg so viel impft.
-> Anne Will, Frank Plasberg und ich, der Raffzahn
-> Kunstfehler? Und was nun?
-> Todesfälle nach HPV-Impfung
-> Der Fahrradhelm
-> Der Fahrradhelm II
-> Ärztliche Fehler
-> Impfungen für Mitarbeiter in Schulen und Kitas
->  Nobelpreis für Harald zur Hausen
-> Masern und Fußball
-> Arztbewertungsportale im Internet
-> Tagfahrlicht für PKWs
-> Zeckenbisse
Rechtlicher Hinweis:
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